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JEL: D18, G22, G28, H84

Christian Groß, Gert G. Wagner

Zeit, die Details einer besseren 
Elementarschadenversicherung zu diskutieren
Elementarschäden an Immobilien werden klimabedingt zunehmen, aber noch immer sind 
in Deutschland nicht alle Wohnimmobilien gegen Elementarschäden versichert. Sie sind 
aber überall zu tragbaren Prämien versicherbar. Die zentralen Parameter, die es zu regeln 
gilt, sind der Abdeckungsgrad verschiedener Elementarereignisse durch die Versicherung, 
die Höhe des Selbstbehalts bei einer Basisversicherung, staatliche Hilfen zur Tragung des 
Selbstbehalts, der Umgang mit bestehenden Klumpenrisiken und eine Stop-Loss-Regelung.
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Sturmtief „Bernd“ hat im Sommer 2021 in Deutschland 143 
Menschen das Leben gekostet. In Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz wurden etwa 9.000 Häuser zerstört und de-
ren Bewohner über Nacht obdachlos. Geschätzte 14 Mrd. 
Euro Schäden verursachte die Katastrophe allein bei Privat-
haushalten (Trenczek et al., 2022). Ein großer Teil davon war 
nicht gegen Überschwemmung und andere Elementarschä-
den versichert. Seither wurde in Fachkreisen wieder viel 
über eine Reform der Elementarschadenversicherung de-
battiert. Der Bundesrat votierte im März 2023 für die Einfüh-
rung einer Versicherungspflicht (Bundesrat, 2023). Begrün-
det wurde die Forderung an den Bund damit, dass Extrem-
wetterereignisse wie Starkregen überall auftreten können.

Aus verfassungsrechtlicher Sicht stünde der Einführung ei-
ner Versicherungspflicht unter Berücksichtigung bestimm-
ter Kriterien, wie etwa günstiger und risikodifferenzierter 
Prämien, nichts im Wege (Kingreen, 2022a, 2022b; Roth, 
2021a, 2021b). Für günstige Prämien sorgen angemessen 
hohe Selbstbehalte, die Versicherte im Schadensfall selbst 
tragen müssen. Ein wünschenswerter Nebeneffekt: Ange-
messen hohe Selbstbehalte schaffen einen Anreiz zu eigen-
verantwortlicher Prävention am Wohngebäude. Und doch 
ist die Einführung einer Versicherungspflicht umstritten.

Politischer Konsens herrscht immerhin darüber, dass die 
Versicherungsdichte im Bereich Elementarversicherung 
deutlich erhöht werden sollte. Der Weg dorthin ist jedoch 
auch zwei Jahre nach der Katastrophe im Ahrtal noch of-
fen: Erst im Juni beschlossen Bundeskanzler Scholz und 
die Regierungschef:innen der Länder die Einrichtung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe „Elementarrisiken“. Diese 
solle zunächst Optionen prüfen, wie die Verbreitung der 

Elementarschadenversicherung erhöht werden könnte. Die 
Einführung einer Versicherungspflicht ist eine der Optio-
nen. Sinnvollerweise wird die Prüfaufgabe ergänzt um die 
Frage „welche Präventionsmaßnahmen z. B. im Bau- und 
Umweltrecht notwendig sind, um die Eintrittswahrschein-
lichkeit von Schäden bei Naturereignissen zu reduzieren“1.

Ausgangslage

Um die laufende Diskussion mit aktuellem Datenmaterial 
zu unterlegen und in zentralen Detailfragen voranzutreiben, 
wird im Folgenden zunächst die Ausgangslage betrachtet 
(Wagner, 2002, 2008, 2021). Bedingt durch Starkregen, 
aber auch andere Naturgefahren wie etwa Flusshochwas-
ser und Erdrutsch mit jeweils unterschiedlichen geografi-
schen Schwerpunkten, kann es überall in Deutschland zu 
Elementarschäden an Wohngebäuden kommen. Aktuell 
sind laut Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV, 2023a) nur rund 52 % der Wohn-
gebäude gegen Elementarschäden versichert (vgl. Tabelle 
1). Demgegenüber nehmen 64 % der Eigentümer:innen 
an, sie seien versichert. 27 % sind sich sicher, dass sie 
nicht versichert sind und alle Übrigen haben keine siche-
re Kenntnis darüber. Damit wird die tatsächliche Versi-
cherungsdichte um 12 Prozentpunkte überschätzt. Dies 
geschieht regelmäßig und ist in der Fachliteratur als „Versi-
cherungsillusion“ bekannt (Osberghaus und Philippi, 2016).

Auch der technische Extremwetterschutz von Wohngebäu-
den ist ausbaufähig, wie eine SVRV-Befragung aus dem 
Jahr 2021 zeigt (vgl. Kasten 1): Nur etwa ein Drittel aller 
Wohngebäude verfügt etwa über eine Rückstauklappe, die 
das Eindringen von Kanalwasser ins Haus verhindert (Groß 
et al., 2022). Es besteht also Handlungsbedarf, und zwar 

1 Vgl. Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder am 15. Juni 2023 in Berlin,  
https://www.niedersachsen.de/download/196321.
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Tabelle 1
Anteil der gegen Elementarschäden versicherten 
Wohngebäude im April/Mai 2023

Gewichtete und gerundete Werte; die Fallzahlen (in Klammern) sind un-
gewichtet.

Quelle: SVRV-Befragung vom April/Mai 2023, N = 2.538.

Versichert
Nicht  

versichert
Weiß nicht/

keine Angabe

Branchendaten des GDV 52% 48% -

Selbsteinschätzung 64% (1.625) 27% (692) 9% (221)

sowohl was den Stand der technischen Absicherung als 
auch die Höhe der Versicherungsdichte anbelangt. Derzeit 
sendet die Politik jedoch keine eindeutigen Signale, wie die-
ser Handlungsbedarf abgebaut werden könnte. Einerseits 
sprach sich der Bundesrat (2023) im Juni für die Einführung 
einer Versicherungspflicht aus (siehe auch Landesregie-
rung NRW, 2023). Und der Bericht der Bundesregierung an 
die Konferenz der Regierungschef:innen der Länder vom 6. 
Dezember 2022 und zuletzt der Beschluss in der Bespre-
chung des Bundeskanzlers mit den Regierungschef:innen 
der Länder vom 15. Juni 2023 betont, dass die Versiche-
rungsdichte deutlich erhöht werden solle.

Auf der anderen Seite lehnt Bundesjustizminister Busch-
mann, dessen Ministerium die Federführung für die Ele-
mentarschadenversicherung hat, Druck zur Erhöhung der 

Versicherungsdichte mit einem Globalverweis auf die der-
zeitige wirtschaftliche Lage ab: Wohnen solle durch Einfüh-
rung einer Versicherungspflicht für alle nicht noch teurer 
werden.2 Von einem „Kostenschock“ sprach auch die Bild-
Zeitung (Volkhausen, 2023): Zusätzliche Kosten von bis zu 
750 Euro jährlich zur Versicherung eines Einfamilienhau-
ses, so die Rechnung der Bild, seien zu viel (für alternative 
Berechnungen aus versicherungsökonomischer Sicht vgl. 
unter anderem Nickel-Waninger et al., 2023a, 2023b; Esz-
ler, 2023). Tatsächlich sind deutlich geringere Kosten reali-
sierbar, dazu mehr im folgenden Abschnitt.

2 Vgl. https://twitter.com/marcobuschmann/status/1600952787332104
192?s=46. Surminski (2023) kommentiert dazu: „Angesichts der ele-
mentaren zukünftigen Herausforderungen durch Naturkatastrophen 
erscheint dieses Argument allerdings eher nebensächlich.“ 

Kasten 1
Datengrundlage

Dieser Beitrag greift auf eine Reihe von Daten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV) sowie Berechnungen für 
das Tarifmodell des Versicherers HUK-Coburg zurück.

SVRV 2021: Im Oktober 2021 sowie im Januar 2022 wurden 2.368 bzw. 1.760 wahlberechtigte Personen in Deutschland im Rahmen 
einer Online-Panel-Befragung zu den Themen Elementarschäden und Elementarschadenversicherung befragt (Groß et al., 2022).

SVRV 2023: Zwischen April und Mai 2023 wurden 5.023 Haushalte hauptsächlich zu den Folgen der Energiekrise befragt (Grimm 
und Groß, 2023), teilweise aber auch zum Thema Elementarschadenversicherung ausschließlich diejenigen Haushalte, die in 
selbstgenutztem Wohneigentum wohnen. Die Fallzahl dieser Teilstichprobe beträgt N = 2.570. Die genaue Fallzahl kann je nach 
konkreter Fragestellung darunter liegen.

Tarifmodell der HUK-Coburg: Der Versicherer HUK-Coburg führte anhand seines Tarifmodells Berechnungen für diesen Beitrag 
durch. Hierfür konfigurierten die Autoren ein Standard-Einfamilienhaus mit den folgenden Eckdaten:
• Lage in unterschiedlichen Gefährdungsklassen innerhalb der Stadtgrenze von Dresden mit 135m² Wohnfläche, vor 30 Jahren 

gebaut, Obergeschoss und Keller vorhanden, Dachgeschoss nicht ausgebaut und Keller nicht als Wohnfläche ausgebaut, 
massive Außenwände und hartes Dach, keine Modernisierungen an Leitungen.

• Hinsichtlich der übrigen (Natur-)gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm und Erdbeben hat Dresden die folgenden Tarifzonen: 
Feuertarifzone 2, Leitungswassertarifzone 2, Sturmtarifzone 1, Erdbebentarifzone 1.

• Berechnet wurde für alle Tarifzonen die anteilige Prämie für den Elementarschutz bei Abschluss einer Wohngebäudeversicherung.
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Fakt ist: Die Kosten der Elementarschadenversicherung 
steigen mit jedem Jahr Untätigkeit. Dabei spielt auch eine 
Rolle, dass die Rückversicherer ihre Preise jedes Jahr neu 
verhandeln. Nach Sturmtief Bernd, das zur Katastrophe 
im Ahrtal geführt hat, erhöhten sie ihre Preise für Erstver-
sicherer. Und wenn Länder und Gemeinden genauso wie 
Immobilieneigentümer:innen keine besseren Maßnahmen 
zur Extremwettervorsorge treffen, werden die (Rückversi-
cherungs-)Prämien für den Elementarschutz weiter stei-
gen. Der GDV befürchtet eine Verdoppelung der Prämien 
innerhalb der kommenden zehn Jahre (GDV, 2023b). Und 
führt weiter aus: „Mancherorts könnte Versicherungs-
schutz gar so teuer werden, dass sich Kunden das nicht 
mehr leisten können. Möglicherweise auch in Gebieten, die 
wir heute noch gar nicht auf dem Radar haben.“

Neues Tarifmodell: Katastrophentarif als Ergänzung 
zum „Vollkasko“-Standard

Bevor die Politik sich auf eine Reform der Elementarscha-
denversicherung geeinigt hat, hat der Versicherungsmarkt 
kürzlich selbst einen Vorstoß gewagt – zumindest zur Ver-
besserung der Lage für Neukund:innen. Der Versicherer 
HUK-Coburg bietet seit September 2022 ein Modell an, 
das im Kern den Reformvorschlag der beiden Autoren die-
ses Beitrags von 2019 aufgreift (Groß et al., 2019; Groß et 
al., 2022).3 Das Modell der HUK-Coburg bringt im Wesentli-
chen zwei Neuerungen mit sich: 

• Die erste Neuerung ist, dass der Versicherer im Neu-
kundengeschäft in allen Naturgefahrenklassen nur 
noch Wohngebäudeversicherungen abschließt, die 
ausnahmslos einen Elementarschutz enthalten. Bis-
her sind Versicherer nur gehalten, bei Abschluss einer 
Wohngebäudeversicherung den Elementarschutz mit 

3 Die Autoren sind unabhängig und vertreten keine Interessen des ge-
nannten Versicherers. Der genannte Versicherer wurde um Berech-
nung der Prämienhöhe für unterschiedliche Szenarien gebeten, weil 
dieser bisher als einziger ein Tarifmodell mit Katastrophenversiche-
rung anbietet. Die Autoren danken dem Team der HUK-Coburg für die 
Durchführung von Berechnungen zu ihrem Tarifmodell.

anzubieten – jedoch ohne dass dieser angenommen 
werden muss.

• Die zweite Neuerung ist, dass die Verbraucher:innen eine 
explizite Wahlfreiheit erhalten und zwischen zwei unter-
schiedlich umfangreichen Tarifoptionen wählen können: 
sie können entweder eine sehr günstige Katastrophen-
versicherung oder eine umfangreichere und entspre-
chend teurere „Vollkasko“-Versicherung abschließen.

Die Katastrophenversicherung sichert im Ernstfall in erster 
Linie die finanzielle Existenz ab. Hauseigentümer:innen müs-
sen dann für Schäden bis zu einem Selbstbehalt von 100.000 
Euro selbst aufkommen (vgl. Tabelle 2 für eine Übersicht der 
Tarifoptionen). Der Selbstbehalt liegt nach Auskunft des Ver-
sicherers so hoch, damit der Tarif von der Prämienhöhe her 
auch mit Konkurrenzprodukten mithalten kann, die einen 
Elementarschutz standardmäßig nicht einschließen.4 Außer-
dem können Eigentümer:innen selbst in Gefährdungsklas-
se 4 die Katastrophenversicherung ohne zusätzliche Risiko-
prüfung abschließen. Der hohe Selbstbehalt der Katastro-
phenversicherung hat einen wünschenswerten Nebeneffekt: 
Eigentümer:innen haben einen enormen Anreiz, ihr Wohnge-
bäude gegen besondere Naturgefahren vor Ort, etwa Über-
schwemmung, technisch abzusichern.

Die Wahl einer „Vollkasko“-Versicherung (mit einem heute 
allgemein üblichen Selbstbehalt von 500 Euro pro Scha-
densfall) kann für Lagen in höheren Gefährdungsklassen 
mit einer zusätzlichen Risikoprüfung verbunden sein. Je 
nach Befund der Risikoprüfung kann der Versicherungsab-
schluss dann mit weiteren Auflagen verbunden werden. Im 
äußersten Fall wird zwar der Abschluss einer „Vollkasko“-
Versicherung verweigert, zumindest der Katastrophenta-
rif wird jedoch immer angeboten. Mit der Katastrophen-
versicherung ließe sich das Modell-Einfamilienhaus (vgl.

4 Im System einer Versicherungspflicht oder bei Umsetzung der vom 
GDV ins Spiel gebrachten „Zustimmungsfiktion“ (dazu weiter unten) 
wären natürlich auch deutlich niedrigere Selbstbehalte im Rahmen 
einer Katastrophenversicherung möglich.

Tabelle 2
Durchschnittliche Höhe der jährlichen Versicherungsprämie (in Euro) für den Elementarschutz zusätzlich zur 
damit verbundenen Wohngebäudeversicherung für ein Standard-Einfamilienhaus

Dargestellt ist das Prämienmodell der HUK-Coburg. Der Versicherer bezeichnet die Katastrophenversicherung als „Basis Tarif“ und die „Vollkasko“-Versicherung 
als „Classic Tarif“. Die Spannbreiten der Tarife in GK 1 und 2 ergeben sich daraus, dass zusätzlich nach je drei Starkregen-Gefährdungsklassen unterschieden wird.

Quelle: Berechnungen der HUK-Coburg anhand des eigenen Tarifmodells.

Höhe des 
Selbstbehalts

Gefährdungsklasse (GK)

GK 1 (sehr gering; 92,4 % 
aller Wohngebäude)

GK 2 (gering; 6,1 % 
aller Wohngebäude)

GK 3 (hoch; 1,1 % 
aller Wohngebäude)

GK 4 (sehr hoch; 0,4 % 
aller Wohngebäude)

Katastrophenversicherung (in Euro) 100.000 7 bis 16 8 bis 25 37 49

„Vollkasko“-Versicherung (in Euro) 500 60 bis 268 89 bis 543 735 974
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Kasten 1) in der niedrigsten Gefahrenklasse, in der mehr 
als 92 % aller Wohngebäude liegen, bereits ab 7 Euro pro 
Jahr gegen Elementarschäden versichern, in der höchsten 
werden im Rechenbeispiel 49 Euro pro Jahr fällig. Hier lie-
gen aber gerade mal 0,4 % aller Wohngebäude. Nach An-
gaben des Versicherers entscheiden sich drei Viertel aller 
Neukund:innen für „Vollkasko“.

Erreichbare Versicherungsdichten

Im Bestandskundengeschäft ist eine deutliche Erhöhung 
der Versicherungsdichte nur mit einer Gesetzesänderung 
zu erreichen. Da sind sich Verbraucherschützer:innen 
wie Versicherungswirtschaft einig. Grund dafür ist, dass 
es ohne Gesetzesänderung einer einzelvertraglichen Än-
derung bedarf, um bestehende Wohngebäudeversiche-
rungsverträge um den Elementarschutz zu erweitern. Die-
sen Aufwand scheuen die Versicherer und auch die meis-
ten Bestandskund:innen ergreifen keine Initiative. Die 
Gründe dafür sind zahlreich und reichen vom Verlass auf 
staatliche Nothilfen bis hin zur falschen Risikoabschät-
zung bezüglich Naturgefahren (EIOPA, 2023). Beim Ver-
sichertenbestand kommt daher auch das Reform-Modell 
der HUK-Coburg nicht weiter.

Als gesetzgeberische Maßnahmen stehen im Wesentlichen 
zwei Optionen im Raum: zum einen die Einführung einer 
gesetzlichen Versicherungspflicht gegen Elementarschä-
den und zum anderen, wie vom GDV vorgeschlagen (aber 
bisher nur in Ansätzen skizziert, siehe GDV, 2023c), die ge-
setzliche Schaffung einer einmaligen Erlaubnis für die Ver-
sicherer, den Elementarschutz an bestehende Wohnge-
bäudeversicherungen anzuhängen (Zustimmungsfiktion). 
Anders als bei der Versicherungspflicht kann der Elemen-
tarschutz hier allerdings wieder abgewählt werden.

Welche Versicherungsdichte wäre mit dem GDV-Modell 
erreichbar? In der SVRV-Befragung vom April/Mai 2023 
wurden unversicherte Eigentümer:innen gefragt, wie sie 
sich entscheiden würden, wenn sie mit der Zustimmungs-
fiktion konfrontiert wären. Die Daten zeigen, dass sich mit 
dem GDV-Modell die Versicherungsdichte wahrscheinlich 
von heute 52 % auf rund 80 % erhöhen ließe. Der Grund: 
Rund 55 % bis 61 % der Befragten (61 % wenn man die 
„weiß nicht“-Antworten zu gleichen Anteilen auf beide 
Optionspräferenzen verteilt) geben an, den per Gesetz 
angebotenen Elementarschutz behalten zu wollen, der 
Rest würde ihn abwählen. Der GDV geht von ähnlichen 
Zahlen aus (vgl. Tabelle 3).

Einschränkend ist zu sagen, dass diese Daten keine Aus-
sage darüber erlauben, ob sich die Versicherungsdichte 
gleichmäßig über alle Gefährdungsklassen erhöhen wür-
de. Es ist daher nicht auszuschließen, dass ausgerechnet 

in den beiden höchsten Gefährdungsklassen überdurch-
schnittlich viele Versicherte den Schutz wieder abwählen 
würden. Sollte die Bundesregierung den Weg der Zustim-
mungsfiktion wählen, wäre es ratsam, die Entwicklung der 
Versicherungsdichte im Detail begleitend zu evaluieren.

100 % Versicherungsdichte wären absehbar nur durch 
Einführung einer Versicherungspflicht erreichbar. Der kla-
re Vorteil – auch und gerade in Zeiten knapper Staatskas-
sen: Nach einer zerstörerischen Naturkatastrophe würde 
der Staat garantiert nicht mehr unter politischen Druck 
geraten, steuerfinanzierte Nothilfen an unversicherte 
Eigentümer:innen zu zahlen. Die Umfrage des SVRV vom 
April/Mai 2023 zeigt: Eine Versicherungspflicht wäre unter 
den Wähler:innen aller etablierten Parteien mehrheitsfähig. 
Eine relative Mehrheit der FDP-Anhänger:innen und sogar 
absolute Mehrheiten der übrigen etablierten Parteien fän-
den die Pflicht akzeptabel (vgl. Tabelle 4).5 Die Entscheidung 
zwischen Zustimmungsfiktion und Versicherungspflicht ist 
letztlich eine politische und läuft insbesondere auf die Fra-
ge hinaus, ob sich die Politik mit einer Versicherungsdichte 
von 80 % begnügt oder 100 % anstrebt, verbunden mit den 
hier skizzierten Vor- und Nachteilen der Maßnahmen.

Weitere zu klärende Versicherungsfragen

Neben versicherungsbezogenen Fragen, die nun konkret 
zu diskutieren sind, sind auch wichtige politische Fragen zu 
klären. Zentral ist mit Blick auf die Versicherten die Frage 
zu klären, ob Eigentümer:innen von Bestandsbauten, die 
sich nicht für eine „Vollkasko“-Versicherung entschieden 
haben, im Katastrophenfall staatliche Zuschüsse, etwa in 
Form eines zinsgünstigen KfW-Kredits erhalten sollten, um 
den hohen Selbstbehalt einer Katastrophenversicherung 
zu tragen. Eine dauerhafte finanzielle Unterstützung für die 
Zahlung der Versicherungsprämie wäre selbst in Hochri-
sikogebieten angesichts der günstigen Konditionen einer 
Katastrophenversicherung nicht erforderlich.

Auf der Seite der Versicherer gilt es, die Frage zu klären 
wie mit sogenannten Klumpenrisiken umgegangen werden 
kann. Ein Versicherer, dessen Geschäftstätigkeit etwa his-
torisch bedingt einen regionalen Schwerpunkt hat und der 
zudem eventuell sogar viele Policen in Hochrisikogebieten 
verkauft hat, könnte von einer regional konzentrierten Na-
turkatastrophe finanziell überlastet werden.

5 Zu ähnlichen Werten (68 % Zustimmung und 26 % explizite Ablehnung durch 
die befragten Hauseigentümer:innen) kommt eine Online-Umfrage, die für 
das Vergleichsportal Verivox Anfang Juli 2023 durchgeführt wurde. „Das 
Marktforschungsinstitut Innofact [hat] Anfang Juli 2023 insgesamt 1.017 […] 
Hauseigentümer online befragt. Die Umfrage gilt als repräsentativ für private 
Hausbesitzer im Alter von 18 bis 75 Jahren, die selbst in ihrer Immobilie woh-
nen und in ihrem Haushalt für Entscheidungen rund um den Abschluss von 
Versicherungen zumindest mitverantwortlich sind“ (Feder, 2023).



Wirtschaftsdienst 2023 | 8
574

Analysen Versicherung  

Tabelle 3
Optionspräferenz Elementarschutz von Versicherten 
bei Einführung einer Zustimmungsfiktion

Gewichtete und gerundete Werte; die Fallzahlen (in Klammern) sind unge-
wichtet; die Fragestellung lautete: „Die deutschen Versicherer schlagen 
als Alternative zu einer Versicherungspflicht vor, dass alle unversicherten 
Wohngebäude automatisch per Gesetz einen zusätzlichen Schutz gegen 
Elementarschäden an ihre Wohngebäudeversicherung angehängt be-
kommen. Dieser ließe sich dann aber wieder abwählen. Die Kosten der 
Versicherung würden dem individuellen Risiko entsprechen und in einem 
gesetzlich definierten Rahmen liegen. Sie als Eigentümer/-in könnten sich 
dann also für eine dieser beiden Optionen entscheiden: Option 1: Sie tun 
nichts weiter und wären dann automatisch versichert. Option 2: Sie wäh-
len den zusätzlichen Schutz gegen Elementarschäden ab und wären dann 
wieder unversichert. Für welche Option würden Sie sich entscheiden?“.

Quelle: SVRV-Befragung vom April/Mai 2023, N = 913.

Optionspräferenz

Elementarschutz behalten 55 % (500)

Elementarschutz abwählen 34 % (314)

Weiß nicht/keine Angabe 12 % (99)

Tabelle 4
Akzeptanz einer Versicherungspflicht gegen Ele-
mentarschäden nach langfristiger Parteineigung

SPD CDU FDP

Bündnis 
90/Die 
Grünen

Die 
Linke AfD

Keine 
Partei

Dafür 64 % 
(295)

52 % 
(317)

48 % 
(77)

65 % 
(375)

58 % 
(63)

36 % 
(66)

44 % 
(123)

Dagegen 30 % 
(138)

43 % 
(264)

46 % 
(75)

27 % 
(153)

35 % 
(39)

55 % 
(102)

43 % 
(121)

Weiß nicht/
keine Angabe

6 % 
(28)

7 % 
(41)

7 % 
(11)

8 % 
(46)

7 % 
(8)

10 % 
(18)

13 % 
(37)

Gewichtete und gerundete Werte; die Fallzahlen (in Klammern) sind un-
gewichtet; die Fragestellung lautete: „Die Bundesländer haben Ende 
März beschlossen, dass bundesweit eine Versicherungspflicht für Wohn-
gebäude gegen Elementarschäden gelten sollte. Die Kosten der Versi-
cherung würden dem individuellen Risiko entsprechen und in einem ge-
setzlich definierten Rahmen liegen. Die Bundesregierung soll nun einen 
konkreten Vorschlag dafür erarbeiten. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wären 
Sie für oder gegen die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Ele-
mentarschäden?“; sonstige Parteien sind nicht abgebildet. 

Quelle: SVRV-Befragung vom April/Mai 2023, N = 2.480.

Auf der Seite des Gesetzgebers sollte die Einführung 
einer sogenannten Stop-Loss-Regelung6, die die Haf-
tungssumme der Versicherer auf hohem Niveau kappt, 
diskutiert werden. In den USA ziehen sich infolge des 
Klimawandels bereits erste Versicherer aus dem Wohn-
gebäudeversicherungsmarkt zurück, weil immer häufi-
ger auftretende Großschäden das Geschäft trüben (z. B. 
Flitter, 2023). Eine Stop-Loss-Regelung könnte dem ent-
gegenwirken. Etwa die Terrorversicherung „Extremus“ 
könnte ein Vorbild für die staatliche Übernahme von Spit-
zenschäden sein (Surminski, 2023).

Allerdings sind schwierige Abwägungsprozesse nötig: 
Die Kappungsgrenze sollte gerade niedrig genug sein, 
damit Versicherungsgesellschaften möglichst günsti-
ge Prämien für ihre Kundschaft kalkulieren können. Und 
sie sollte gerade hoch genug sein, um Rückversicherern 
nicht ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen. Der GDV 
(2023d) schlägt eine Kappungsgrenze von „deutlich über“ 
30 Mrd. Euro vor. Sie wäre bei keiner der in den vergan-
genen Jahrzehnten aufgetretenen Naturkatastrophen und 
selbst bei einer Versicherungsdichte von 100 % nie zum 
Tragen gekommen.

Ausblick

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zeigt sich: 
Elementarschäden sind überall zu tragbaren Prämien ver-
sicherbar, wenn auch nicht immer als „Vollkasko“-Schutz. 
Um auch den privaten Immobilienbestand in der Breite 

6 Nicht alles ist vollständig versicherbar, das gilt insbesondere für glo-
bale Megarisiken (Karger et al., 2023).

gegen Naturgefahren zu versichern, bedarf es aller Vo-
raussicht nach einer Gesetzesänderung. Wie sich diese 
im Detail ausgestalten ließe, sollte nun von der kürzlich 
eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Elementarrisi-
ken“ konkretisiert werden.

Zu klären ist die grundlegende Frage, ob eine Gesetzesän-
derung als Versicherungspflicht oder Zustimmungsfiktion 
(mit Opt-Out-Möglichkeit) ausgestaltet werden sollte. In 
beiden Fällen stellen sich weitere Fragen, wie die nach der 
standardmäßigen Abdeckung der zu versichernden Gefah-
ren (z. B. auch Grundwasseranstieg, Sturmflut und womög-
lich sogar Meteoriteneinschläge) und der angemessenen 
Höhe des von den Versicherten zu tragenden Selbstbehalts 
(z. B. als Absolutwert deutlich unterhalb der hier diskutier-
ten Schwelle von 100.000 Euro oder als Relativwert wie et-
wa 10 % der Versicherungssumme). Zugleich sind flankie-
rende Maßnahmen politisch verbindlich von Bund, Ländern 
und Gemeinden zu klären: Dazu zählen insbesondere eine 
bessere öffentliche Infrastruktur, sowie staatliche Hilfen zur 
Tragung eines eventuell hohen Selbstbehalts, eine Stop-
Loss-Regelung für die Versicherer und Bauverbote.

Wie sich die von allen Seiten geforderte und insbeson-
dere vom GDV immer wieder betonte technisch-orga-
nisatorische Prävention verbessern ließe, kann etwa in 
der Schweiz studiert werden: Dort arbeiten öffentlich-
rechtliche Versicherer (Kantonalversicherer) eng mit den 
kantonalen Behörden zusammen und haben eine effek-
tiv organisierte Zusammenarbeit zwischen den Versi-
cherern und den Planungs- und Baubehörden erreicht 
(Schwarze et al., 2015).
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